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Vertrag: § 73b SGB V HZV AOK BW Kinder- und Jugendarztmodul 
Datum: 10.06.2026 
Betreff: Unterstützung der HZV-Versicherten bei Transition und fachärztlicher Terminvermittlung 

  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der Einführung eines bundesweiten Primärarztsystems gewinnt die kinder- und jugendärztliche Steuerung 
weiter an Bedeutung. Die HZV zeigt bereits heute, wie ein funktionierendes Primärarztsystem aussieht: 

Versicherte wählen ihre Kinder- und Jugendarztpraxis bewusst als erste Anlaufstelle – für Orientierung, 
medizinische Einordnung und eine gezielte Überleitung in die weitere Versorgung, wenn nötig. Diese 
Lotsenfunktion ist Kern der HZV und wesentlicher Bestandteil unseres Versorgungsauftrags. 
Eine klare und aktive Steuerung verbessert das Versorgungserleben für die Kinder, Jugendlichen und ihre 
Familien, stärkt die Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendärzt*innen und anderen Facharztpraxen und 

entlastet die gesamte ambulante ärztliche Versorgung. Die vertraglichen Regelungen in der HZV-Kinder- und 
Jugendarztpraxis umfassen diesbezüglich insbesondere:  

• Überweisung zur Mitbehandlung an spezialpädiatrisch oder anderweitig fachärztlich tätige Kollegen und 
Kolleginnen  

• Zeitnahe und bedarfsgerechte Versorgung der HZV-Versicherten 

• Sicherstellung werktäglicher Sprechstunden 
 
Für HZV-Versicherte ist es darüber hinaus zentral, dass die Kinder- und Jugendarztpraxis sie aktiv bis zum 
erfolgreichen „Andocken“ an die passende HZV-Hausarztpraxis begleitet. Über die Einzelleistung „Transition“ im 
AOK Kinder- und Jugendarztvertrag sollen die Versicherten bei der Wahl einer HZV-Hausarztpraxis beraten und 

unterstützt werden. Die Abrechnung ist nur möglich für Versicherte, für die parallel eine P3 
(Chronikerpauschale) abgerechnet wird. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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